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Vorgangsmappe für die Drucksache 18/11664

"Fristenharmonisierung im strafgerichtlichen Revisionsverfahren, insbesondere durch Schaffung

einer absoluten Höchstfrist für Urteilsabsetzungen sowie Verlängerung der

Revisionsbegründungsfrist"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/11664 vom 19.11.2020

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/13790 des VF vom 28.01.2021

3. Beschluss des Plenums 18/14273 vom 04.03.2021

4. Plenarprotokoll Nr. 74 vom 04.03.2021
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Antrag 

der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Dr. Franz Rieger, Josef 
Schmid, Karl Straub, Walter Taubeneder CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier, Prof. (Univ. Lima) 
Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Fristenharmonisierung im strafgerichtlichen Revisionsverfahren, insbesondere 
durch Schaffung einer absoluten Höchstfrist für Urteilsabsetzungen sowie Ver-
längerung der Revisionsbegründungsfrist 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine zügige Fristen-
harmonisierung im strafgerichtlichen Revisionsverfahren einzusetzen. 

Dabei soll sie insbesondere darauf hinwirken, dass 

─ für Urteilsabsetzungen eine absolute Höchstfrist eingeführt, 

─ die Revisionsbegründungsfrist bei 50 Verhandlungstagen auf zwei Monate und bei 
100 Verhandlungstagen auf drei Monate verlängert und 

─ eine Protokollfertigstellungsfrist eingeführt wird. 

 

 

Begründung: 

Die Revisionsbegründungsfrist beträgt einen Monat und ist nicht verlängerbar. 

Für die Anwaltschaft ist dies besonders dann problematisch, wenn das Urteil äußerst 
umfangreich ist und das Gericht zuvor mehrere Monate oder gar Jahre Zeit für die Ab-
fassung hatte. 

Für die Absetzung des Urteils besteht zwar eine gesetzliche Frist, diese verlängert sich 
aber je nach Anzahl der Hauptverhandlungstage, sodass die Urteilsabsetzungsfrist in 
extremen Ausnahmefällen sehr lange werden kann. Die unbegrenzte Verlängerung der 
Absetzungsfrist ist nicht angemessen und sollte vom Gesetzgeber bei einer Höchst-
dauer („absolute Höchstfrist”) gedeckelt werden. 

Zudem sollte die Fertigstellung des Protokolls befristet werden und das Protokoll im 
unmittelbaren Anschluss an die Hauptverhandlung aktenkundig gemacht werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Dr. Franz Rieger u.a. 
CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/11664 

Fristenharmonisierung im strafgerichtlichen Revisionsverfahren, insbesondere 
durch Schaffung einer absoluten Höchstfrist für Urteilsabsetzungen sowie Ver-
längerung der Revisionsbegründungsfrist 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Tobias Reiß 
Mitberichterstatter: Martin Hagen 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 47. Sitzung am 28. Ja-
nuar 2021 beraten und e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Dr. Franz Rieger, Josef 
Schmid, Karl Straub, Walter Taubeneder CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Dr. Hubert Faltermeier, Prof. (Univ. Lima) Dr. 
Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Drs. 18/11664, 18/13790 

Fristenharmonisierung im strafgerichtlichen Revisionsverfahren, insbesondere 
durch Schaffung einer absoluten Höchstfrist für Urteilsabsetzungen sowie Ver-
längerung der Revisionsbegründungsfrist 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine zügige Fristen-
harmonisierung im strafgerichtlichen Revisionsverfahren einzusetzen. 

Dabei soll sie insbesondere darauf hinwirken, dass 

─ für Urteilsabsetzungen eine absolute Höchstfrist eingeführt, 

─ die Revisionsbegründungsfrist bei 50 Verhandlungstagen auf zwei Monate und bei 
100 Verhandlungstagen auf drei Monate verlängert und 

─ eine Protokollfertigstellungsfrist eingeführt wird. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄH­

LER, CSU, FDP und die AfD. Wer ist dagegen? – Das ist Herr Swoboda (fraktionslos). 

Enthaltung? – Das ist Herr Plenk (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag die 

Voten.
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